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Regeste

AbR 2012/13 Nr. 17 Art. 229 StGB; Art. 34 Abs. 4 SVG Die Nichtanhandnahmeverfügung
der Staatsanwaltschaft in Bezug auf die Verletzung der Art. 229 StGB und Art. 34 Abs. 4
SVG erfolgte zu Unrecht. Gefährdung durch Verletzung der Regeln der

Erwägungen

E. 3
Zusammenfassend kann nicht davon ausgegangen werden, dass die Tatbestände von Art.
229 StGB und Art. 34 Abs. SVG offensichtlich nicht erfüllt sind. Die
Nichtanhandnahmeverfügung der Staatsanwaltschaft vom 17. Dezember 2012 erfolgte –
gestützt auf die zurzeit vorhanden Untersuchungsergebnisse – zu Unrecht. Die Sache ist im
Sinne der Erwägungen zu weiteren Abklärungen an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen.
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